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■ Stenz-Feeder Produktions AG, in N i e d e r h a s l i , CH-
020.3.002.115-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003,
S. 20, Publ. 814542). Statutenänderung: 29.04.2009. Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von Pro-
dukten der Druckerei-Branche, insbesondere von Couvert-Anle-
gern (Stenz-Feeder). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich
an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie
alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck
in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Aus-
land Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwal-
ten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rech-
nung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochter-
gesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände
neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist
aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Übernimmt bei der
Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen
Einzelfirma Reinhard Stenz, in Dänikon, gemäss Übernahmebi-
lanz per 31.12.1991, mit Aktiven von CHF 706’074.46 und Passi-
ven von CHF 259’255.80 zum Preise von CHF 446’818.66, wovon
CHF 100’000.– auf das Aktienkapital angerechnet werden.].Mit-
teilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief,
E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.04.2009 unter-
steht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet
auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und
erloschene Unterschriften: Lautenschlager Treuhand AG, in Diels-
dorf, Revisionsstelle.
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